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RS OGH 1977/3/1 5Ob523/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1977

Norm

ABGB §1237

Rechtssatz

Die Vermutung des § 1237 ABGB wird durch den Nachweis widerlegt, daß die Frau die Gegenstände aus ihren Mitteln

und für sich gekauft hat.

Entscheidungstexte

5 Ob 523/77
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